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1. 

Bekanntmachung: 
Allgemeinverfügung (Nr. 5) der Gemeinde Hünxe vom 25.03.2020 
zum Betretungsverbot von Tages- und Nachteinrichtungen im 
Sinnes des SGB XI, von tagesstrukturierenden Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige 
vergleichbare Angebote), für Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder heilpädagogischen 
Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren, 
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2. 
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1.

Gemeinde HUnxe
Der BUrgermeister

Allgemeinverfi,igung (Nr. S)der Gemeinde Hiinxe vom 25.03.2020 zum Betretungs-
verbot von Tages- und Nachteinrichtungen im Sinnes des SGB Xl, von tagesstruk-
turierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (WerkstAtten, Tagesstdtten oder
sonstige vergleichbare Angebote), fiir Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
sowie von interdisziplindren oder heilpddagogischen Frtihfrirderstellen, heilpdda-
gogischen Praxen und Autismuszentren, zur Verhinderung der weiteren Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2.

gemaB SS 16, 28 und 75 lnfektionsschukgesetz i.V.m. $$ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zu-
stdndigkeiten nach dem lnfektionsschutzgeselz-ZVO-|iSG - NRW vom 28.11.2000, SS 3 Absatz 1, 7 Ab-
satz 3, 9 Absatz 1 Ordnungsbehordengesetz (OBG NRW) in Verbindung mit $$ 28 Absatz 1 Satz 2 lnfekti-
onsschutzgesetz (lfSG) in Verbindung mit den Erlassen des Ministeriums ftir Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landes Nordrhein-Westfalen - | - vom 15.03 2020 und 17.03.2020.

Die Gemeinde HUnxe verfUgt als zustdndige Beh6rde:

t.

Siimtliche Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des SGB Xl, tagesstruktu-
rierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstiitten,, Tagesstdtten oder
sonstige vergleichbare Angebote) sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
haben allen Nutzerinnen und Nutzern den Zutritt zu versagen.

Dies gilt insbesondere fUr Bildungseinrichtungen fUr berufsvorbereitende und ausbil-
dende MaBnahmen, die sich an Menschen mit Behinderungen richten, wie z.B. Be-
rufsbildungswerke, Berufsforderungswerke und berufliche Trainingszentren.

Auszunehmen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im eigenen hduslichen Umfeld unter-
bracht sind und deren Betreuungs- und Pflegepersonal eine unverzichtbare SchlUs-
selperson ist. Die Pflege und / oder Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Be-
treuung insbesondere durch Familienangeh6rige oder die Ermoglichung flexibler Ar-
beitszeiten und Arbeitsgestaltung (2.B. Homeoffice) nicht gewdhrleistet werden kann.

SchlUsselpersonen sind Angehorige von Berufsgruppen, deren Tditigkeit der Aufrecht-
erhaltung der offentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung der Bevdlkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktio-
nen des dffentlichen Lebens dient. Dazu zaihlen insbesondere:

Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behin-
dertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe der offentlichen Sicherheit und Ordnung ein-
schlieBlich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz), der Sicherstellung der dffentlichen lnfrastrukturen (Telekommu-
nikationsdienste, Energie, Wasser, OPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung
und der Handlungsfiihigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Venrvaltung die-
nen.
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3. Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenUber durch eine schriftli-
che Bestdtigung des jeweiligen Arbeitsgebers bzw. Dienstvorgesetzten nachzuwei-
sen.

4. Auszunehmen sind weiterhin Nutzerinnen und Nutzer deren pflegerische oder soziale
Betreuung fUr den Zeitraum, in dem sie sich normalenrueise in einer Werkstatt fUr be-
hinderte Menschen aufhalten, nicht sichergestellt ist. Die Trdger der Werkstatt fUr be-
hinderte Menschen sind angehalten, fUr die betroffenen Personen eine Betreuung im
notwendigen Umfang sicherzustellen. Sie sollten zu diesem Zweck mit Anbieternlon
Wohneinrichtungen zusammenarbeiten.

5. Auszunehmen sind zudem diejenigen Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, die einen
intensiven und personlichen Betreuungsaufiruand bendtigen, dern im hduslichen rah-
men nicht entsprochen werden kann, FUr diese Teilnehmenden kann auf Eltern-
wunsch bzw. auf Bedarfsmeldung des / der Teilnehmenden im Einzelfall nach Ent-
scheidung der Schulleitung ein Betreuungsangebot vor Ort in der Einrichtung sicher-
gestellt werden. Da dieser Personenkreis zur besonders vulnerablen Bevdlkerungs-
gruppe geh6rt, sind entsprechende SchutzmaBnahmen zu beachten. Zur Flankierung
der kontaktreduzierenden MaBnahmen kann, soweit moglich, das Unterrichtsgesche-
hen auf virtuelle Lernwelten umgestellt und durch die Bildungstrdger weiter begleitet
werden.

6. Auszunehmen sind darUber hinaus Nutzerinnen und Nutzer von Tages- und Nacht-
pflegeeinrichtungen im Sinne des SGB Xl, deren hdusliche Versorgung beiWegfall
der teilstationdren Pflege und Betreuung glaubhaft gefdhrdet wdre. Uber die Gewdh-
rung einer Ausnahmeregelung entscheidet die Leitung der bisher genutzten Einrich-
tung im Einzelfall unter Abwdgung der Gesamtumstdnde - insbesondere der erhoh-
ten Gefahren durch das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits und einer
drohenden unzureichenden hduslichen Versorgung sowie verbesserter Schutzvor-
kehrungen bei einer Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden
Personen andererseits.

7. Die Betretungsverbote unter 1. Gelten auch fUr interdisziplindre oder heilpiidagogi-
sche FrUhf6rderstellen, heilpfidagogische Praxen und Autismuszentren, soweit dies
nicht medizinisch dringend notwendig angezeigt ist. Daneben gelten die Betretungs-
verbote unter 1. Auch die Betreuungsgruppen, die als Angebote zur UnterstUtzung im
Alltag im Sinne der Anerkennungs- und Fdrderungsverordriung (AnFoVO) anerkannt
wurde.

8. Zu den Ausnahmen, die unter Ziffern 2 sowie 4 - 7 bestimmt sind, gilt, dass ein zu-
mutbarer Transport fUr den Hin- und RUckweg sicherzustellen ist, der die derzeit be-
sonderen Risiken durch eine lnfektion mit SARS-CoV-2 berUcksichtigt.

L Auf die sofortige Vollziehung nach $ 28 Absatz 3 i.v.m. g 16 Absatz 8 IFSG wird hin-
gewiesen.

l0.Zustdndige Behdrde fUr MaBnahmen nach S 28 IFSG sind nach S 3 ZVO-IFSG
Stiidte und Gemeinden als 6rtliche Ordnungsbehorden.
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Aufgrund des $ 80 Absatz 2 Ziffer 4 der VenryaltungsgerichtsordnunE; ffwGO) in der z.Z.
geltenden Fassung wird hiermit die sofortige Vollziehung dieser Verftigung im offentli-
chen lnteresse angeordnet.

BeiVerstdBen gegen diese AllgemeinverfUgung haftet man fUr alle durch die Verletzung
seiner Pflichten resultierenden Folgen, DarUber hinaus kann ein BuBg3eld gem. S 73 Ab-
satz 1a Nr 6 i.V.m. Absatz 2 IFSG in HOhe von bis zu 25.000 EUR festgesetzt werden.
Wer den VerstoB vorsdtzlich begeht, wird gem. S 74 IFSG mit einer Freiheitsstrafe bis zu
fUnf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

il.

Begrilndung

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch
in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche
lnfektionen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender lnfektionszahlen in den vergangenen Tagen
und der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 lnfektionen ist es erforder-
lich, weitere - Uber die in den bislang ergangenen AllgemeinverfUgurrgen enthaltenen
hinausgehende - kontaktreduzierende MaBnahmen zur Beeinflussung,der Ausbreitungs-
dynamik zu ergreifen und lnfektionsketten zu unterbrechen, Die MaBrnahmen sind geeig-
net, zu einer weiteren Verzogerung der lnfektionsdynamik beizutragen und daher erfor-
derlich.

Durch den vorherrschenden Ubertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tr0pfchen ) z.B.durch
Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen
kann es leicht zu Ubertragungen von Mensch-zu-Menich kommen.

Zu 1.:

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden MaBnahmen gehort auclr eine Bekdrmpfung
der Ausbreitung auf der Grundlage von S 28 IFSG in Tages- und Nachtpflegeeinrichtun-
gen im Sinne des SGB Xl sowie tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe (Werkstdtten, Tagesstdtten oder sonstigen vergleichbaren Angebote). Dort bzw. auf
dem gemeinsamen Transport in die genannte Einrichtungen treten insbesondere Men-
schen, durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch
das Corona-Virus ausgesetzt sind, in engen Kontakt miteinander;

Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ;zudem abhiingig
von der Moglichkeit der Uber,nahme von (Eigen-)Verantwortung ist r.rnd bei den Nutze-
rinnen und Nutzern der beschriebenen Einrichtungen hdufig nicht vorausgesetzt wer-
den kann. Damit steigt die Gefahr, dass sich lnfektionen innerhalb dieser Einrich-
tungen verbreiten und in die Familien bzw. Wohngruppen weitergetragen werden.
Aus diesen GrUnden ist nach Abwdgung aller Umstdinde eine allgemeingUltige Anord-
nung erforderlich, um eine Verbreitung der lnfektion zu verhindern.
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Zu 2.

Die offentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinischr: und pflegerische
Versorgung der Bevdlkerung muss unter BerUcksichtigung der Erl'orderlichkeit der
Zugangsbeschrdnkung zu Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen inr Sinne des Elften
Buches Sozialgesetzbuch sowie zu tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe (Werkstaitten, Tagesstditten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) auf-
rechterhalten werden. Dazu sind MaBnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Ar-
beitsf;ihigkeit der genannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs
ihrer Angehorigen zu beeintrdchtigen. Zu den Ublichen Betreuungszr:iten ist daher eine
Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Einrichtung fUr Angehorige von
SchlUsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforder-
lich, um die Zahl der in den genannten Einrichtungen zu betreuernden Menschen so
gering wie moglich zu l"ralten, damit einer weiteren Verbreitung von {SARS-CoV-2 entge-
gengewirkt werden kann. Anderenfalls wdre die MaBnahme des Be,tnetungsverbots von
Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch
sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe ('lVerkstritten, Ta-
gesstdtten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) nicht effektiv, \fl/'enn die Nutzerin-
nen und Nutzer dieser Einrichtungen dort aufhalten wUrden.

Zu 3..

Die schriftliche Bestdtigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbe-
darfs.

Zu 4.:

Die in den Werkstdtten beschdftigten Menschen mit Behinderungen loen6tigen, teilweise
den Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende MaBnahme. {ielbstverstdndlich
hat der Gefahrschutz auch in Werkstdtten hdchste Prioritdt. Die dort beschdftigten be-
hinderten Menschen haben aber auch einen Anspruch ar-rf diese Teilhabeleistung.
Anders als bei Kindertageseinrichtungen stehen ihnen keine unterlrialtsverpflichteten
Personen zur Seite. Hinzu kommt, dass ein Teil der Betreuungs-Personen (in den
Familien) hochaltrig ist und schnell Uberfordert sein kann. Werden Werksteitten ge-
schlossen, ist deshalb durch den Trdgersicherzustellen, dass zurnindest die Perso-
nen, die auf eine Betreuung angewiesen sind, diese auch erhalten. Die Betreuung
kann dabei z.B. auch in Zusammenarbeit mit Wohnanbietern geleir;tet werden.

Zu 5..:

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehdren auch der unter Zu 1. ge-
nannten, besonders schutzbedUrftigen Personengruppe an, gleichwohl kann die stabi-
lisierende Wirkung der Forderung in den entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht
au8er Acht gelassen werden, so dass hier entsprechende Differenz:ierungen im lnte-
resse der Menschen mit Behinderungen moglich sein mUssen.



tr

Zu 6.

Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in einer Tages- und Nacht-
pflegeeinrichtung unverzichtbarer Baustein zurAufrechterhaltung der hduslichen Ver-
sorgung. Die pflegenden Personen sind oftmals selbst hochaltrig und gesundheitlich
vorbelastet. Ohne die Mdglichkeit zur weiteren Nutzung eines Angc'bots der Tages-
und Nachtpflege kann das Risiko einer Uberforderung und in der lrolge des dauerhaf-
ten Zusammenbruchs der hduslichen Versorgung nicht ausgeschlossen werden.

Andererseits bestehen ggf. Moglichkeiten, das lnfektionsrisiko in den Einrichtungen
durch die angestrebte Reduzierung der Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen und Nut-
zet zu minimieren. Z.B. durch Einzeltransporte in die Einrichtung und wieder zurUck
in die eigene Hduslichkeit oder durch gr6Bere rdumliche.Abstdnde der Nutzerinnen und
Nutzer wdhrend der Betreuung in der Einrichtung, die durch eine reduzierte Zahl
gleichzeitiger Nutzerinnen und Nutzer ermoglicht werden. Dies ist durch den Leiter der
jeweiligen Einrichtung bei seiner Entscheidung Uber die Aussprache des Betretungs-
verbots zu berUcksichtig en.

2u 7..

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehdren auch der unter Zu 1. ge-
nannten, besonders schutzbedUrftigen Personengruppe an, weshalb auch hier ent-
sprechende kontaktreduzierende MaBnahmen erforderlich sind.

zu B.'.

Den Anforderungen des erhohten lnfektionsschutzes soll wdhrend gemeinsamer Hin-
und RUckfahrten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung durch angemes-
sene MaBnahmen Rechnung getragen werden, dazu kdnnen insbesondere erh6hte Si-
cherheitsabstdnde zwischen den Mitfahrenden beitragen.

Die AllgemeinveffUgung gilt mit ihrer Veroffentlichung als bekanntgegeben. Um feststellen
zu kdnnen, ob die angeordneten MaBnahmen die gewUnschte Wirkung erzielen, wird die
AllgemeinverfUgung aus GrUnden der VerhdltnismiiBigkeit zundchst bis einschlieBlich
19.04.2020 befristet. Zu gegebener Zeit ist zu entscheiden, angeordneten MaBnahmen
aufzuheben, zu verldngern oder zu modifizieren sind.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. S 80 (2) Aitr.4 VwGO erfolgt im Offentli-
chen lnteresse insbesondere zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der SARS-
CoV-2-Pandemie.

AbschlieBend weise ich darauf hin, dass eine Klage gegen diese AllgemeinverfUgung ge-
maB SS 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 lfSG keine aufschiebende Wirkung entfaltet.-Dai be-
deutet, dass die AllgemeinverfUgung auch nach Erhebung einer Klage nicht vorldufig aus-
gesetzt wird, sondern ununterbrochen beachtet werden muss.
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ilt.

Rechts behelfs beleh ru ns

Rechtsbehelfsbeleh runq zum Klaqeverfahren :

Gegen diese AllgemeinverfUgung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
beim Venryaltungsgericht DUsseldorf, BastionstraBe 39 in 40213 DUsseldorf schriftlich o-
der zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiiftsstelle erhoben werden.
Die Klage muss den Kltiger, den Beklagten und den Gegenstand cles Klagebegehrens
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur BelryUndung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.
Der Klage nebst Anlagen sollen so vieie Abschriften beigefUgt werden, dass alle Beteilig-
ten eine Ausfertigung erhalten kdnnen.
Wird die Klage schriftlich erhoben, ist die Monatsfirst nur gewahrt, wenn die Klageschrift
vor Ablauf der Frist beim Gericht eingegangen ist. Falls die Frist durch das Verschulden
eines von lhnen Bevollmdichtigten versdumt werden sollte, so wUrde dessen Verschulden
I h nen zugerechnet werden

Die Klage kann auch durch Ubertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss fUr die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von rler verantwortenden
Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg gemdB $ 55a Absatz 4 VwGO
eingereicht werden. Die fUr die Ubermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach ndherer MaBgabe der \/erordnung Uber die
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und Uber das be-
sondere elektronische Beh6rdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung -
ERW) vom24. November 2017 (BGBL. I S. 3803).

Es wird dar:auf hingewiesen, dass ein Widerspruch gegen diese AllgermeinverfUgung ge-
maB $ 16 Abs. 8 lfSG keine aufschiebende Wirkung hat.

Das Venryaltungsgericht DUsseldorf, BastionstraBe 39, 40213 DUsseldorf, kann auf An-
trag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen. lst der Venrual-
tungsakt zum Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen, so kann clas Gericht die Auf-
hebung der Vollziehung anordnen (S 80 (5) VwGO).

Hinweis der Venraltu no :

Weitere lnformationen zur elektronischen Klageerhebung erhalten Sie auf der lnternet-
seite www.justiz.de

lst gemd8 S 1 1O Justizgesetz NRW ein Widerspruchsverfahren nicht vorgesehen, sollte
in dem vorgenannten Hinweis der Venrvaltung folgender Zusatzaufgelnommen werden:
GemdB S 110 des Justizgesetzes NRW ist das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchs-
verfahren nicht durchzufUhren. Zur Vermeidung unndtiger Kosten wird empfohlen, sich
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vor Erhebung einer Klage zundchst mit dem zustdndigen Fachdienst in Verbindung zu
setzen. ln vielen Ftillen kdnnen so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage
sicher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch elinen solchen auBer-
gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verldngert.

Gemeinde HUnxe, den 25.03.2020
Fachgruppe 1.5 Sicherheit und Ordnung

ilu-^
Kldus Stratenrfuiirth
Al lgemei ner Vertreter des
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